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Entwurf GO 2022 geltende Gemeindeordnung 

I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

 Gemeindeordnung 

Die Gemeindeordnung regelt den Bestand und die Grundzüge der Organisation der Politi-
schen Gemeinde sowie die Zuständigkeiten ihrer Organe. 

Art. 2 

Die Gemeindeordnung regelt den Bestand wie auch die innere Organisation der politi-
schen Gemeinde und bestimmt die Befugnisse ihrer Organe. 

 Gemeindeart 

1Weiach bildet eine Politische Gemeinde. 

2Die Politische Gemeinde nimmt die Schul- und Bildungsaufgaben der Primarschule, des 
Kindergartens und weitere Aufgaben im Bereich Schule und Bildung wahr. 

Art. 1 

Weiach bildet eine politische Gemeinde. 

 

 Zusammenarbeit mit der Schulpflege 

Anpassungen von Artikeln im Geschäftsreglement des Gemeinderats, welche die Zusam-
menarbeit mit der Schulpflege betreffen, bedürfen übereinstimmende Beschlüsse von Ge-
meinderat und Schulpflege. 

 

II. DIE STIMMBERECHTIGTEN II. DIE STIMMBERECHTIGTEN 

1. Politische Rechte 1. Politische Rechte 

 Stimm- und Wahlrecht, Wählbarkeit  

1Die Wählbarkeit sowie das Recht, an Wahlen und Abstimmungen der Gemeinde teilzu-
nehmen und Wahlvorschläge einzureichen, richten sich nach der Kantonsverfassung, dem 
Gemeindegesetz und dem Gesetz über die politischen Rechte. 

2Für die Wahl in Organe der Gemeinde ist der politische Wohnsitz in der Gemeinde 

erforderlich. Davon ausgenommen ist die Friedensrichterin bzw. der Friedensrichter, 

die oder der mit politischem Wohnsitz im Kanton wählbar ist. 

3Das Initiativrecht richtet sich nach dem Gesetz über die politischen Rechte, das An-
fragerecht nach dem Gemeindegesetz. 

Art. 3 
1 Das Stimm- und Wahlrecht sowie die Wählbarkeit in Gemeindeangelegenheiten 
richten sich nach den Vorschriften der Kantonsverfassung und des Gesetzes über die 
politischen Rechte. 
2 Für das Initiativ- und das Anfragerecht gilt das Gemeindegesetz. 
3 Die Stimmberechtigten üben ihre Rechte in der Gemeindeversammlung und an der 
Urne aus. 
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2. Urnenwahlen und -abstimmungen 2. Urnenwahl und -abstimmung 

 Verfahren 

1Der Gemeinderat ist wahlleitende Behörde. Er setzt die Wahl- und Abstimmungs-
tage fest.  

2Das Verfahren richtet sich nach dem Gesetz über die politischen Rechte. 

3Die Durchführung der Urnenwahlen und -abstimmungen ist Sache des Wahlbüros. 

Art. 4 
Der Gemeinderat ordnet die kommunalen Wahlen an und setzt die Wahl- und Abstim-
mungstage fest. Das Verfahren richtet sich nach dem Gemeindegesetz und dem Ge-
setz über die politischen Rechte. 

 Urnenwahlen 

An der Urne werden auf die gesetzliche Amtsdauer gewählt: 

1. die Präsidentin bzw. der Präsident und die Mitglieder des Gemeinderats mit Aus-
nahme der Schulpräsidentin bzw. des Schulpräsidenten. Ihre bzw. seine Wahl erfolgt 
durch die Stimmberechtigten an der Urne im Rahmen der Wahl der Mitglieder der 
Schulpflege, 

2. die Präsidentin bzw. der Präsident und die Mitglieder der Schulpflege, 

3. die Präsidentin bzw. der Präsident und die Mitglieder der Rechnungsprüfungskommis-
sion,  

4. die Friedensrichterin bzw. der Friedensrichter. 

Art. 5 
Durch die Urne werden auf die gesetzliche Amtsdauer gewählt: 
1. die Mitglieder und Ersatzmitglieder sowie der Präsident des Gemeinderates; 
2. die Mitglieder und Ersatzmitglieder sowie der Präsident der Rechnungsprüfungs-
kommission; 
3. die Mitglieder und Ersatzmitglieder des Wahlbüros; 
4. der Gemeindeammann und Betreibungsbeamte; 
5. der Friedensrichter; 
6. die kantonalen Geschworenen. 

 Erneuerungswahlen  

Die Erneuerungswahlen der an der Urne gemäss Art. 6 GO zu wählenden Gemeindeor-
gane werden mit leeren Wahlzetteln durchgeführt. Den Wahlunterlagen wird ein Beiblatt 
beigelegt.  

 

 Ersatzwahlen 

Für die Ersatzwahlen der an der Urne gemäss Art. 6 GO zu wählenden Gemeindeorgane 
gelten die Bestimmungen des Gesetzes über die politischen Rechte über die stille Wahl. 
Sind die Voraussetzungen für die stille Wahl nicht erfüllt, werden leere Wahlzettel verwen-
det. Den Wahlunterlagen wird in diesem Fall ein Beiblatt beigelegt. 
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 Obligatorische Urnenabstimmung 

Der Urnenabstimmung sind zu unterbreiten: 

1. der Erlass und die Änderung der Gemeindeordnung, 

2. die Bewilligung von neuen einmaligen Ausgaben von mehr als Fr. 1'000’000 für einen 
bestimmten Zweck und von neuen wiederkehrenden Ausgaben von mehr als Fr. 
100'000 für einen bestimmten Zweck, 

3. die Ausgliederungen von erheblicher Bedeutung, insbesondere solche, die von  
grosser politischer oder finanzieller Tragweite sind, 

4. der Abschluss und die Änderung von Verträgen über die Zusammenarbeit in Form  
eines Zweckverbands, einer gemeinsamen Anstalt oder einer juristischen Person des 
Privatrechts, 

5. der Abschluss und die Änderung von Anschluss- und Zusammenarbeitsverträgen, 
wenn die Gemeinde hoheitliche Befugnisse abgibt oder die damit zusammenhängen-
den neuen Ausgaben an der Urne zu beschliessen sind, 

6. Verträge über den Zusammenschluss mit anderen Gemeinden, 

7. Verträge über Gebietsänderungen von erheblicher Bedeutung, d.h. insbesondere  
solche, die eine Fläche oder Bevölkerungszahl betreffen, die für die Entwicklung  
der Gemeinde wesentlich sind, 

8. Initiativen mit Begehren, die der Urnenabstimmung unterstehen. 

Art. 6 
Der Urnenabstimmung sind zu unterbreiten: 

1. der Erlass und die Änderung der Gemeindeordnung; 

2. die Beschlüsse über neue einmalige Ausgaben von mehr als Fr. 1’000'000.- und 
über neue jährlich wiederkehrende Ausgaben von mehr als Fr. 100’000.-. 

 Fakultatives Referendum 

1In der Gemeindeversammlung kann ein Drittel der anwesenden Stimmberechtigten 
verlangen, dass über einen Beschluss nachträglich an der Urne abgestimmt wird. 

2Ausgenommen sind Geschäfte, die durch das übergeordnete Recht von der Urnen-
abstimmung ausgeschlossen sind, insbesondere die Festsetzung des Budgets und 
Steuerfusses, die Genehmigung der Rechnungen, Wahlen in der Gemeindever-
sammlung sowie Verfahrensentscheide bei der Behandlung von Initiativen.  

Art. 7 

1 In der Gemeindeversammlung kann ein Drittel der anwesenden Stimmberechtigten 
verlangen, dass über einen Beschluss nachträglich an der Urne abgestimmt wird. 
 
2 Ausgenommen sind Geschäfte, die durch das Gemeindegesetz von der Urnenab-
stimmung ausgeschlossen sind. 
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3. Gemeindeversammlung 3. Gemeindeversammlung 

 Einberufung und Verfahren 

Für die Einberufung, den Beleuchtenden Bericht und die Geschäftsbehandlung gelten die 
Vorschriften des Gemeindegesetzes. 

Art. 8 

1 Für die Einberufung, Aktenauflage und Geschäftsbehandlung gelten die Vorschrif-
ten des Gemeindegesetzes. 
 
2 Anträge über Sachgeschäfte sind den Stimmberechtigten zusammen mit einem be-
leuchtenden Bericht der zuständigen Behörde, gemäss Gesetz über die politischen 
Rechte, zuzustellen. 

 Wahlbefugnisse 

Die Gemeindeversammlung wählt offen: 

1. die Stimmenzählenden in der Gemeindeversammlung. 

2. die Mitglieder des Wahlbüros. 

 

 Rechtsetzungsbefugnisse 

Die Gemeindeversammlung ist zuständig für den Erlass und die Änderung von wich-
tigen Rechtssätzen. Dazu gehören insbesondere die grundlegenden Bestimmungen 
über: 

1. das Arbeitsverhältnis der Gemeindeangestellten (kommunale Personalverordnung), 

2. die Entschädigung von Behördenmitgliedern, 

3. die Polizeiverordnung, 

4. Grundsätze der Gebührenerhebung, d.h. insbesondere über die Art und den Gegen-
stand der Gebühr, die Grundsätze der Bemessung und den Kreis der abgabepflichti-
gen Personen. 

Art. 9 

Die Gemeindeversammlung ist zuständig für den Erlass und die Änderung: 

1. der Besoldungsverordnung; 

2. der Polizeiverordnung; 

3. der Verordnung über die Wasserversorgung; 

4. der Verordnung über die Siedlungsentwässerungsanlagen und deren Beiträge 
und Gebühren; 

5. der Verordnung über die Abfallbeseitigung; 

6. der Verordnung über den Friedhof und die Bestattung; 

7. weiterer Verordnungen von allgemeiner Bedeutung. 

 Planungsbefugnisse 

Die Gemeindeversammlung ist zuständig für die Festsetzung und die Änderung: 

1. des kommunalen Richtplanes, 

2. der Bau- und Zonenordnung, 

3. des Erschliessungsplans, 

4. von Sonderbauvorschriften und Gestaltungsplänen gemäss übergeordnetem Recht. 

Art. 10  

1 Die Gemeindeversammlung ist zuständig für die Festsetzung und Änderung: 

1. des kommunalen Richt-, Nutzungs- und Erschliessungsplanes; 

2. der Bau- und Zonenordnung; 

3. des Zonenplanes; 

4. von Sonderbauvorschriften und öffentlichen Gestaltungsplänen. 

2 Die Gemeindeversammlung ist zuständig für die Zustimmung zu privaten Gestal-
tungsplänen gemäss PBG. 
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 Allgemeine Verwaltungsbefugnisse 

Die Gemeindeversammlung ist zuständig für: 

1. die politische Kontrolle über Behörden, Verwaltungen und die weiteren Träger öffentli-
cher Aufgaben, 

2. die Behandlung von Anfragen und die Abstimmung über Initiativen über Gegenstände, 
die nicht der Urnenabstimmung unterliegen, 

3. Ausgliederungen von nicht erheblicher Bedeutung, d.h. insbesondere solche, die nicht 
von grosser politischer oder finanzieller Tragweite sind, 

4. den Abschluss und die Änderung von Anschluss- und Zusammenarbeitsverträgen  
gemäss ihrer Befugnis zur Bewilligung neuer Ausgaben, sofern die Gemeinde keine 
hoheitlichen Befugnisse abgibt,  

5. Verträge zu Gebietsänderungen, die bebautes Gebiet betreffen und nicht von erhebli-
cher Bedeutung sind, d.h. insbesondere solche, die nicht eine Fläche oder eine Bevöl-
kerungszahl betreffen, die für die Entwicklung der Gemeinde wesentlich sind, 

6. die Errichtung von Eigenwirtschaftsbetrieben, soweit keine Verpflichtung durch über-
geordnetes Recht besteht. 

Art. 11 
Der Gemeindeversammlung stehen zu: 
1. die Übernahme neuer dauernder Aufgaben, die ausserhalb der Kompetenzen 

des Gemeinderates liegen; 
2. die Behandlung von Anfragen und Initiativen, letzteres unter Vorbehalt der Ab-

stimmung an der Urne; 
3. die Beschlussfassung über Änderungen der Gemeindegrenze, sofern dadurch 

bewohntes Gemeindegebiet betroffen wird; 
4. die Beschlussfassung über den Beitritt zu Zweckverbänden sowie über die 

Zweckverbandsvereinbarungen; 
5. die Erteilung des Gemeindebürgerrechts, soweit für die Gemeinde keine Pflicht 

zur Aufnahme besteht. 

 Finanzbefugnisse 

Die Gemeindeversammlung ist zuständig für: 

7. die Festsetzung des Budgets, 

8. die Festsetzung des Gemeindesteuerfusses, 

9. die Kenntnisnahme des Finanz- und Aufgabenplans, 

10. die Bewilligung von neuen einmaligen Ausgaben bis Fr. 1'000’000 für einen bestimm-
ten Zweck und von neuen jährlich wiederkehrenden Ausgaben bis Fr. 100’000 für  
einen bestimmten Zweck, soweit nicht der Gemeinderat zuständig ist, 

11.  die Genehmigung der Jahresrechnung, 

12. die Genehmigung von Abrechnungen über neue Ausgaben, die von den Stimmbe-
rechtigten an der Urne oder an der Gemeindeversammlung beschlossen worden sind, 
wenn diese den bewilligten Kredit übersteigen, 

13. die Vorfinanzierung von Investitionsvorhaben, 

14. die Veräusserung von Grundeigentum und Investitionen in Grundeigentum des  
Finanzvermögens im Wert von mehr als Fr. 500'000. 

Art. 12 

Die Gemeindeversammlung ist zuständig für: 
1. die Festsetzung der jährlichen Voranschläge; 
2. die Festsetzung des Gemeindesteuerfusses; 
3. Beschlüsse über neue einmalige Ausgaben bis Fr. 1’000'000.- und über neue 

jährlich wiederkehrende Ausgaben bis Fr. 100'000.-, soweit nicht der Gemeinde-
rat zuständig ist; 

4. Spezialbeschlüsse (im Budget enthalten) für neue Ausgaben und Zusatzkredite 
sowie für finanzielle Beteiligungen, die der Erfüllung öffentlicher Aufgaben die-
nen und Eventualverpflichtungen  
- von mehr als Fr. 80’000.- bei einmaligen; 
- von mehr als Fr. 30’000.- bei jährlich wiederkehrenden Ausgaben; 

5. die Abnahme der Jahresrechnungen; 
6. die Genehmigung der Abrechnungen über Bauten aufgrund von Gemeindebe-

schlüssen;  
7. Vorfinanzierungen von Investitionen im Sinne des Gemeindegesetzes; 
8. Verfügungen über Grundeigentum: 

-  Kauf und Verkauf von Grundeigentum des Finanzvermögens über  
   Fr. 500’000.- im Einzelfall; 
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9. -  Abschluss von Baurechtsverträgen mit Baurechtszinsen, die jährlich  
   Fr. 100’000.- übersteigen; 

10. -  Beschränkte dingliche Rechte im Bereich des Finanzvermögens im Wert von 
   mehr als Fr. 300’000.- im Einzelfall. 

III. GEMEINDEBEHÖRDEN III. GEMEINDEBEHÖRDEN 

1. Allgemeine Bestimmungen 1. Allgemeine Bestimmungen 

 Geschäftsführung 

Die Geschäftsführung der Gemeindebehörden richtet sich nach dem Gemeinde- 
gesetz und den entsprechenden Behördenerlassen. 

Art. 20 

1 Die dem Gemeinderat obliegenden Geschäfte werden von ihm als Gesamtbehörde, 
seinen Ausschüssen und Kommissionen, den einzelnen Ressortvorstehern oder von 
einzelnen besonders zu bezeichnenden Verwaltungsangestellten erledigt. 
 

2 Der Gemeinderat beschliesst in der Regel auf schriftlichen Antrag des zuständigen 
Ressortvorstehers. 
 

3 Die Geschäftsordnung des Gemeinderates und Leistungsaufträge an die beraten-
den Kommissionen regeln das Nähere und teilen die Befugnisse zu. 

 Offenlegung der Interessenbindungen 

1Die Mitglieder von Behörden legen ihre Interessenbindungen offen. Insbesondere geben 
sie Auskunft über: 

a) ihre beruflichen Tätigkeiten, 

b) ihre Mitgliedschaften in Organen und Behörden der Gemeinden, des Kantons und 
des Bundes, 

c) ihre Organstellungen in und wesentlichen Beteiligungen an Organisationen des priva-
ten Rechts. 

2Die Interessenbindungen werden veröffentlicht. 

 

 Beratende Kommissionen und Sachverständige 

Die Behörden können jederzeit für die Vorberatung und die Begutachtung einzelner 
Geschäfte Sachverständige beiziehen oder beratende Kommissionen in freier Wahl 
bilden.  

 

Art. 27 
1 Beratende Kommissionen bereiten alle in ihren Aufgabenbereich fallenden Ge-
schäfte vor und stellen dem Gemeinderat Antrag. 
 
2 Beratende Kommissionen sind nicht berechtigt, gegen aussen hoheitlich zu han-
deln. Ihre Aufgabe besteht darin, Behörden, Ausschüsse oder einzelne Mitglieder der-
selben in speziellen Fragen fachlich zu beraten. 
 
3 Der Gemeinderat ist berechtigt, Mitglieder von beratenden Kommissionen vor Ab-
lauf der Amtsperiode abzuwählen und entsprechende Ersatzmitglieder zu bestimmen. 
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Die Mitglieder der beratenden Kommissionen haben das Recht, vor Ablauf der Amts-
periode ihren Rücktritt schriftlich beim Gemeinderat einzureichen. 
 
4 Der Gemeinderat kann beratende Kommissionen jederzeit auflösen. 
 
Art. 28 
Der Gemeinderat ist berechtigt, für die Vorberatung und Begutachtung von Geschäf-
ten im Rahmen seiner Finanzkompetenz Sachverständige beizuziehen. 

 Aufgabenübertragung an einzelne Mitglieder oder an Ausschüsse 

1Die Behörden können jederzeit beschliessen, dass bestimmte Geschäfte oder  
Geschäftsbereiche einzelnen Mitgliedern oder Ausschüssen von Mitgliedern der  
Behörde zur selbständigen Erledigung übertragen werden und sie legen deren  
Finanzkompetenzen fest. 

2Die Überprüfung von Anordnungen und Erlassen von Mitgliedern oder Ausschüssen 
der Behörde kann innert 30 Tagen seit der Mitteilung oder Veröffentlichung schriftlich 
bei der Gesamtbehörde verlangt werden, sofern nicht ein anderes kantonales Verfah-
ren vorgeschrieben ist. 

Art. 26 
1 Der Gemeinderat ist berechtigt, im Rahmen seiner Kompetenzen, einzelnen Mitglie-
dern oder aus mehreren Mitgliedern bestehenden Ausschüssen, die Besorgung be-
stimmter Geschäftszweige und die damit verbundenen Strafbefugnisse zu übertragen. 
 
2 Stellen sich dabei Fragen von grundsätzlicher Bedeutung, setzen die Mitglieder das 
Verfahren aus und legen der Gesamtbehörde die Grundsatzfrage mit Antrag zum Ent-
scheid vor. 
 
3 Gegen Anordnungen dieser Mitglieder und Ausschüsse kann innert 30 Tagen seit 
der Mitteilung beim Gemeinderat eine Überprüfung verlangt werden. Gegen dessen 
Entscheid ist der Rekurs zulässig. 
 
4 In Ausschüssen hat der zuständige Ressortvorstand den Vorsitz zu führen. Die übri-
gen Mitglieder werden aus der Mitte des Gemeinderates durch diesen bestimmt. 
 

2. Gemeinderat 2. Gemeinderat 

 Zusammensetzung 

1Der Gemeinderat besteht mit Einschluss der Präsidentin bzw. des Präsidenten aus sechs 
Mitgliedern. Darin eingeschlossen ist die Präsidentin bzw. der Präsident der Schulpflege. 

2Der Gemeinderat konstituiert sich im Übrigen selbst. 

Art. 15 

1 Der Gemeinderat besteht mit Einschluss des Präsidenten aus fünf Mitgliedern. Er 
wird durch die Urne gewählt. 
 
2 Der Gemeinderat ist zugleich Vormundschaftsbehörde, Gesundheitsbehörde und 
Sozialbehörde. 
 

 Aufgabenübertragung an Gemeindeangestellte 

Der Gemeinderat kann Gemeindeangestellten bestimmte Aufgaben zur selbständigen 
 Erledigung übertragen. Ein Behördenerlass regelt die Aufgaben und Entscheidungs- 
befugnisse. 
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 Wahl- und Anstellungsbefugnisse 

Der Gemeinderat  

1. bestimmt auf die gesetzliche Amtsdauer aus seiner Mitte die Vertretungen des  
Gemeinderats in anderen Organen. 

2. ernennt oder wählt in freier Wahl: 

a) die Mitglieder der beratenden Kommissionen,  

b) die Vertretungen der Gemeinde in Organisationen des öffentlichen oder privaten  
 Rechts, soweit das Organisationsrecht dieser Organisationen die Zuständigkeit 
 nicht anders regelt. 

3. ernennt oder stellt an: 

a) die Gemeindeschreiberin bzw. den Gemeindeschreiber,  

b)  die Organe der Feuerpolizei, der Feuerwehr und des Zivilschutzes, soweit die  
 Gemeinde dafür allein zuständig ist, 

c) das übrige Gemeindepersonal, soweit nicht einem anderen Organ  
 übertragen 

d) unter Zustimmung der Schulpflege die Leiterin bzw.  den Leiter der  
 Schulverwaltung.  

Art. 16 
Der Gemeinderat wählt: 
a) aus seiner Mitte 
1. den Vizepräsidenten; 

2. die Ressortvorsteher und deren Stellvertreter; 

3. den Präsidenten und die Mitglieder von Ausschüssen; 

4. den Präsidenten der beratenden Kommissionen; 

5. den Präsidenten und je ein weiteres Mitglied der Baukommission und der  
Quartierplankommission; 

6. die Vertreter der Gemeinde in die bestehenden und neuen Zweckverbände,  
soweit nicht andere Organe dafür zuständig sind; 

 
b) in freier Wahl 
1. die weiteren Mitglieder der beratenden Kommissionen; 

2. die Mitglieder des Zivilen Gemeindeführungsstabes; 

3. die Vertreter der Gemeinde in privaten Institutionen (Vereine, Stiftungen, Genos-
senschaften usw.), soweit nicht andere Organe dafür zuständig sind. 

 Rechtsetzungsbefugnisse  

Der Gemeinderat ist zuständig für den Erlass und die Änderung von weniger  
wichtigen Rechtssätzen.  

Dazu gehören insbesondere Bestimmungen über:  

1. die Organisation des Gemeinderats im Rahmen eines Geschäftsreglements,  

2. die Organisation und Leitung der Verwaltung, 

3. die Organisation beratender Kommissionen, 

4. Gegenstände, die weniger wichtige Rechtssätze enthalten und die nicht in die  
Kompetenz der Gemeindeversammlung oder einer anderen Gemeindebehörde fallen, 

5. die Aufgabenübertragung an Gemeindeangestellte, soweit nicht ein anderes Organ 
zuständig ist. 

Art. 17 
Der Gemeinderat ist zuständig für den Erlass und die Änderung: 
1. von Geschäftsordnungen für sich, für die Ausschüsse und für die beratenden 

Kommissionen; 

2. von Reglementen, Pflichtenheften, Stellenbeschreibungen und Dienstanweisun-
gen für das Verwaltungs- und Gemeindepersonal; 

3. von Leistungsaufträgen an die Ausschüsse und an die beratenden Kommissio-
nen; 

4. von weiteren Verordnungen und Reglementen, die nicht in die Kompetenz der 
Gemeindeversammlung oder der Urnenabstimmung fallen. 
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 Allgemeine Verwaltungsbefugnisse 

1Dem Gemeinderat stehen unübertragbar zu: 
1. die politische Planung, Führung und Aufsicht,  

2. die Verantwortung für den Gemeindehaushalt und für die ihm durch die eidgenössi-
sche und kantonale Gesetzgebung oder die Behörden des Bundes, des Kantons und 
des Bezirks übertragenen Aufgaben,  

3. die Besorgung sämtlicher Gemeindeangelegenheiten, soweit dafür nicht ein anderes 
Organ zuständig ist,  

4. die Vorberatung der Geschäfte der Gemeindeversammlung und der Urnenabstim-
mung und die Antragstellung hiezu,  

5. die Vertretung der Gemeinde nach aussen und Bestimmung der rechtsverbindlichen 
Unterschriften,  

6. die Bestimmung des amtlichen Publikationsorgans,  

7. die Festsetzung der Mitgliederzahl des Wahlbüros,  

8. die Erteilung des Gemeindebürgerrechts,  

9. die Ergreifung und Unterstützung des Gemeindereferendums. 

2Dem Gemeinderat stehen im Weiteren folgende Befugnisse zu, die in einem Behör-
denerlass massvoll und stufengerecht übertragen werden können: 
1. der Vollzug der Gemeindebeschlüsse, soweit nicht andere Organe dafür zuständig 

sind,  

2. Besorgung der Aufgaben der Sozialbehörde, 

3. das Handeln für die Gemeinde nach aussen,  

4. die Führung von Prozessen mit dem Recht auf Stellvertretung,  

5. die Schaffung und Aufhebung von Stellen, ausgenommen im Bereich Schule und Bil-
dung, soweit damit nicht neue Aufgaben begründet werden, für die neue Ausgaben zu 
bewilligen sind, 

6. der Abschluss und die Änderung von Anschluss und Zusammenarbeitsverträgen mit 
anderen Gemeinden, soweit diese nicht den Bereich Schule und Bildung betreffen o-
der die Gemeindeversammlung oder Urne zuständig ist  

7. Verträge zu Gebietsänderungen, die unbebautes Gebiet betreffen und nicht von er-
heblicher Bedeutung sind, d.h. insbesondere solche die eine Fläche betreffen, die für 
die Entwicklung der Gemeinde nicht wesentlich ist, 

8. die Festsetzung von Bau und Niveaulinien und Quartierplänen, 

Art. 18 

Dem Gemeinderat steht zu: 
1.  der Vollzug der ihm durch die eidgenössische und kantonale Gesetzgebung oder 

die Behörden des Bundes, des Kantons und des Bezirkes übertragenen Aufga-
ben; 

2.  die Vorberatung der Geschäfte der Gemeindeversammlung und der Urnenabstim-
mung sowie die Antragstellung hiezu; 

3.  der Vollzug der Gemeindebeschlüsse, soweit nicht andere Behörden dafür zu-
ständig sind; 

4.  die Erledigung sämtlicher Gemeindeangelegenheiten, soweit dafür nicht ein ande-
res Organ zuständig ist; 

5.  die Unterzeichnung von Vereinbarungen mit anderen Gemeinden über die ge-
meinsame Durchführung von einzelnen Aufgaben; 

6.  die Vertretung der Gemeinde nach aussen; 
7.  die Bestimmung der rechtsverbindlichen Unterschriften; 
8.  die Führung von Prozessen mit dem Recht der Stellvertretung; 
9.  die Erledigung der Aufgaben der Gesundheitsbehörde, der Sozialbehörde und der 

Vormundschaftsbehörde gemäss übergeordnetem Recht; 
10. Änderungen der Gemeindegrenze, soweit es sich um unbewohntes Gemeindege-

biet handelt; 
11. die Anstellung des Gemeindepersonals (Verwaltung, Forstwesen und übrige Aus-

senstellen); 
12. Grundsteuereinschätzungen auf Antrag des Gemeindesteueramtes; 
13. die Bestimmung der amtlichen Publikationsorgane; 
14. die Unterstützung des Gemeindereferendums; 
15. die Erteilung des Gemeindebürgerrechts, soweit eine Pflicht zur Aufnahme be-

steht und die Entlassung aus dem Gemeindebürgerrecht. 
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9. die übrige Aufsicht in der Gemeindeverwaltung, 

10. die Behandlung von Steuererlassgesuchen, 

11. die Grundsteuereinschätzungen. 

 Finanzbefugnisse 

1Dem Gemeinderat stehen unübertragbar zu: 

1. die Bewilligung von im Budget nicht enthaltenen neuen einmaligen Ausgaben bis 
Fr. 80‘000 für einen bestimmten Zweck, höchstens bis Fr. 250‘000 im Jahr, und  
von neuen wiederkehrenden Ausgaben bis Fr. 30‘000 für einen bestimmten Zweck, 
höchstens bis Fr. 80‘000 im Jahr,  

2. die Beschlussfassung über den Finanz- und Aufgabenplan, 

3. die Genehmigung von Abrechnungen aus Gemeindeversammlungs- und Urnenab-
stimmungskrediten, sofern diese den bewilligten Kredit nicht übersteigen. 

2Dem Gemeinderat stehen im Weiteren folgende Befugnisse zu, die in einem Behör-
denerlass massvoll und stufengerecht übertragen werden können: 

1. der Ausgabenvollzug,  

2. die Bewilligung gebundener Ausgaben,  

3. die Bewilligung von im Budget enthaltenen neuen einmaligen Ausgaben bis Fr. 80‘000 
für einen bestimmten Zweck und von neuen wiederkehrenden Ausgaben bis 
Fr. 30‘000 für einen bestimmten Zweck,  

4. die Veräusserung von Grundeigentum oder Investitionen in Grundeigentum des Fi-
nanzvermögens im Wert bis Fr. 500'000 im Einzelfall,  

5. die Beschlussfassung über Anlagegeschäfte, soweit nicht die Gemeindeversammlung 
zuständig ist. 

Art. 19 

Dem Gemeinderat steht die Verfügung über den Gemeindehaushalt unter Vorbehalt 
der Befugnisse der Stimmberechtigten in der Gemeindeversammlung und an der 
Urne zu. Insbesondere obliegen ihm: 
1.  der Ausgabenvollzug im Rahmen des Voranschlages, seiner Ergänzungen und 

der Spezialbeschlüsse, soweit nicht andere Organe zuständig sind; 
2.  die Beschlussfassung über gebundene Ausgaben; 
3.  die Beschlussfassung über neue, im Voranschlag nicht enthaltene Ausgaben in 

folgendem Umfang: 
 - einmalige Ausgaben bis Fr. 80’000.- im Einzelfall, insgesamt jedoch höchstens  

  Fr. 250’000.- im Jahr; 
 - jährlich wiederkehrende Ausgaben bis Fr. 30’000.- im Einzelfall, insgesamt  

  jedoch höchstens Fr. 80’000.- im Jahr;  
 - Ausgaben der Kommissionen, die der Gemeinderat zulasten seiner eigenen,  

  vorerwähnten Ausgabenkompetenzen übernimmt; 
4.  Spezialbeschlüsse (im Budget enthalten) für neue Ausgaben und Zusatzkredite 

sowie für finanzielle Beteiligungen, die der Erfüllung öffentlicher Aufgaben dienen 
und Eventualverpflichtungen 

 - von weniger als Fr. 80’000.- bei einmaligen; 
 - von weniger als Fr. 30’000.- bei jährlich wiederkehrenden Ausgaben  
5. Verfügungen über Grundeigentum: 
 - Kauf und Verkauf von Grundeigentum des Finanzvermögens bis Fr. 500’000.- 

  im Einzelfall; 
 - Abschluss von Baurechtsverträgen mit Baurechtszinsen, die jährlich  

  Fr. 100’000.- nicht übersteigen; 
 - Beschränkte dingliche Rechte im Bereich des Finanzvermögens im Wert von  

  weniger als Fr. 300’000.- im Einzelfall. 
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3. Schulpflege als eigenständige Kommission  Schulpflege  
(nachfolgende Artikel gemäss Schulgemeindeordnung) 

 Zusammensetzung 

1Die Schulpflege besteht mit Einschluss der Schulpräsidentin bzw. des Schulpräsidenten 

aus fünf Mitgliedern. 

2Die Schulpräsidentin bzw. der Schulpräsident ist von Amts wegen Mitglied des Gemein-

derats. Im Übrigen konstituiert sich die Schulpflege selbst. 

Art. 14 Schulgemeindeordnung 

Die Primarschulpflege besteht mit Einschluss des Präsidenten/der Präsidentin aus 
fünf Mitgliedern. 

Art. 17 Schulgemeindeordnung 

Die Primarschulpflege wählt aus ihrer Mitte: 
-  den Vizepräsidenten/die Vizepräsidentin 
-  den Finanzvorsteher/die Finanzvorsteherin 
-  die übrigen Ressortverantwortlichen 
-  den Vorsitzenden und die Mitglieder von Ausschüssen. 
 
Die Primarschulpflege wählt aus ihrer Mitte oder in freier Wahl: 
- die Vorsitzenden und die Mitglieder der beratenden Kommissionen der Primarschul-

pflege 
-  die Delegierten in Zweckverbände und andere Institutionen. 

 Aufgaben  

1Die Schulpflege führt die Kindergarten- und die Primarstufe der öffentlichen Volksschule.  

2Sie nimmt weitere Aufgaben im Bereich Schule und Bildung wahr, soweit nicht andere  
Organe zuständig sind. 

 

 Aufgabenübertragung an Gemeindeangestellte 

1Die Schulpflege kann Gemeindeangestellten im Bereich Schule und Bildung bestimmte 
Aufgaben zur selbständigen Erledigung übertragen. Sie regelt die Übertragung der Aufga-
ben und Entscheidungsbefugnisse in einem Erlass. 

2Anordnungen der Schulleitung oder anderer Gemeindeangestellter müssen nicht schrift-
lich begründet werden. Sie erwachsen in Rechtskraft, wenn nicht innert zehn Tagen eine 
Neubeurteilung durch die Schulpflege verlangt wird. 
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 Anträge an die Gemeindeversammlung und Urne 

Anträge der Schulpflege an die Gemeindeversammlung und an die Urne sind dem Ge-
meinderat einzureichen, der sie zusammen mit seiner Abstimmungsempfehlung weiterlei-
tet. 

 

 Wahl- und Anstellungsbefugnisse 

Die Schulpflege ernennt oder stellt an: 

1. die Schulleiterin bzw. den Schulleiter, 

2. die Lehrpersonen, 

3. die Schulärztin bzw. den Schularzt, 

4. die Schulzahnärztin bzw. den Schulzahnarzt, 

5. die weiteren Angestellten im Schulbereich. 

Die Schulpflege wählt im Bereich Schule und Bildung die Vertretungen der Gemeinde in 
Organisationen des öffentlichen und privaten Rechts, soweit das Organisationsrecht dieser 
Organisationen die Zuständigkeit nicht anders regelt. 

Art. 18 Schulgemeindeordnung 

Die Primarschulpflege stellt an oder ernennt: 

- Lehrpersonen 
- Schulleiter/Schulleiterin 
- Therapeuten/Therapeutin 
- Schulhauswart/Schulhauswartin 
- die Schulverwaltung 
- weitere Angestellte der Primarschulgemeinde und der Gemeinde- und  
  Schulbibliothek 
- den Schularzt/die Schulärztin 

 Rechtsetzungsbefugnisse 

Die Schulpflege ist in ihrem Aufgabenbereich zuständig für den Erlass und die Änderung 
von weniger wichtigen Rechtssätzen. Dazu gehören insbesondere Bestimmungen:  

1. im Organisationsstatut,  

2. zu den Rahmenbedingungen für die Schulprogramme, 

3. über die Organisation der Schulpflege sowie ihr unterstellter Behörden und Personen, 

4. über die Aufgabenübertragung an Gemeindeangestellte im Bereich Schule und  
Bildung, 

5. über Benützungsvorschriften und über Gebühren für Schulanlagen, 

6. betreffend die Ordnung an den Schulen, 

7. über Gegenstände, die nicht in die Zuständigkeit der Gemeindeversammlung oder  
einer anderen Gemeindebehörde fallen. 

Art. 19 Schulgemeindeordnung 

1.  Festlegung der Gebührenverordnungen (inkl. Bibliothek) 
2.  Festlegung von Elternbeiträgen an Dienstleistungen ausserhalb der unentgeltli-

chen Primarschule. 
3.  Festlegung von Reglementen, Pflichtenheften und Dienstanweisungen für die ein-

zelnen Ressorts sowie die ihr unterstellten Mitarbeiter, Ausschüsse und beraten-
den Kommissionen. 

4.  Erlass von weiteren Verordnungen und Reglementen, die nicht in die Kompetenz 
der Primarschulgemeindeversammlung fallen. 

5.  Erlass des Organisationsstatuts. 
6.  Erlass der Geschäftsordnung sowie der Geschäftsordnungen für die ihr unterstell-

ten Verwaltungsabteilungen, Ausschüsse und beratenden Kommissionen. 
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 Allgemeine Verwaltungsbefugnisse 

Die Schulpflege ist innerhalb ihres Aufgabenbereichs zuständig für: 

1. die Ausführung der ihr durch die eidgenössische und kantonale Gesetzgebung oder 
die Behörden von Bund, Kanton und Bezirk übertragenen Aufgaben, soweit nicht  
andere Organe dafür zuständig sind, 

2. den Vollzug der Gemeindebeschlüsse, soweit nicht andere Organe, Behörden oder 
Personen dafür zuständig sind, 

3. die Vertretung der Gesamtheit der Primarschule und des Kindergartens nach aussen 
und die Bestimmung der rechtsverbindlichen Unterschriften, 

4. die Führung von Prozessen mit dem Recht auf Stellvertretung, 

5. die Leitung und Beaufsichtigung der Primarschule und des Kindergartens der öffentli-
chen Volksschule, soweit nicht andere Organe dafür zuständig sind, 

6. die Schaffung und Aufhebung von Stellen im Bereich Schule und Bildung, soweit  
dafür nicht kantonale Stellen oder ein anderes Organ zuständig sind und soweit  
damit nicht neue Aufgaben begründet werden, für die neue Ausgaben zu bewilligen 
sind, 

7. die Aufteilung der vom Kanton in Vollzeiteinheiten zugeordneten Stellen für Lehrper-
sonen und Schulleitungen der öffentlichen Volksschule in einem Stellenplan, 

8. die Genehmigung der Schulprogramme, 

9. der Abschluss und die Änderung von Anschluss- und Zusammenarbeitsverträgen  
gemäss ihrer Befugnis zur Bewilligung neuer Ausgaben, sofern die Gemeinde keine 
hoheitlichen Befugnisse abgibt, 

10. die Vorberatung der Geschäfte aus ihrem Aufgabenbereich zuhanden der Gemeinde-
versammlung und der Urnenabstimmung und die Antragstellung hiezu. 

 

Art. 20 Schulgemeindeordnung 

Der Primarschulpflege stehen zu: 

1.  Vollzug der ihr durch die eidgenössische und kantonale Gesetzgebung oder 
durch die Behörden des Bundes, des Kantons und des Bezirkes übertragenen 
Aufgaben. 

2.  Vorberatung der Geschäfte der Primarschulgemeindeversammlung und der Ur-
nenabstimmung und die Antragstellung dazu. 

3.  Vollzug der Primarschulgemeindebeschlüsse. 
4.  Die Besorgung sämtlicher Angelegenheiten der Primarschulgemeinde, insbeson-

dere des gesamten Primarschulgemeindehaushaltes, soweit dafür nicht die Pri-
marschulgemeindeversammlung zuständig ist oder die Beschlussfassung an der 
Urne erfolgt. 

5.  Aufteilung der vom Kanton in Vollzeiteinheiten zugeordneten Stellen für Lehrper-
sonen und Schulleitungen der öffentlichen Volksschule in einem Stellenplan. 

6.  Schaffung von Stellen für gemeindeeigene Lehrpersonen und der übrigen Stellen 
im Schulbereich, soweit nicht die Gemeindeversammlung zuständig ist. 

7.  Entscheid über die Aufnahme auswärtiger Schüler und die Festsetzung der 
Schulgelder für diese. 

8.  Vertretung der Primarschulgemeinde nach aussen; Bestimmung der rechtsver-
bindlichen Unterschriften. 

9.  Führung von Prozessen mit dem Recht der Stellvertretung. 
10. Bestimmung der amtlichen Publikationsorgane. 
11. Leitung und Beaufsichtigung der öffentlichen Volksschule, soweit nicht andere Or-

gane dafür zuständig sind. 
12. Genehmigung und Veröffentlichung des Schulprogramms. 
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 Finanzbefugnisse 

1Der Schulpflege stehen im Rahmen ihrer Aufgaben unübertragbar zu: 

1. die Bewilligung von im Budget nicht enthaltenen neuen einmaligen Ausgaben bis Fr. 
50‘000 für einen bestimmten Zweck, höchstens bis Fr. 150’000 im Jahr, und von 
neuen wiederkehrenden Ausgaben bis Fr. 20‘000 für einen bestimmten Zweck, höchs-
tens bis Fr. 50'000 im Jahr. 

2Der Schulpflege stehen im Rahmen ihrer Aufgaben im Weiteren folgende Befugnisse zu, 
die in einem Erlass massvoll und stufengerecht übertragen werden können: 

1. der Ausgabenvollzug, 

2. die Bewilligung gebundener Ausgaben, 

3. die Bewilligung von im Budget enthaltenen neuen einmaligen Ausgaben bis  
Fr. 50‘000 für einen bestimmten Zweck und von neuen wiederkehrenden  
Ausgaben bis Fr. 20‘000 für einen bestimmten Zweck. 

Art. 21 Schulgemeindeordnung 

Die Primarschulpflege beschliesst in eigener Kompetenz: 

1. Ausgabenvollzug im Rahmen des Voranschlages, seinen Ergänzungen und der 
Spezialbeschlüsse, soweit nicht andere Organe dafür zuständig sind. 

2. Gebundene Ausgaben. 
3. Beschlüsse über im Voranschlag enthaltene neue einmalige Ausgaben bis Fr. 

50’000.-- für einen bestimmten Zweck und über neue jährlich wiederkehrende Aus-
gaben bis Fr. 10'000.-- für einen bestimmten Zweck. 

4. Beschlüsse über im Voranschlag nicht enthaltene neuen einmaligen Ausgaben bis 
Fr. 50'000.-- für einen bestimmten Zweck, höchstens bis Fr. 150'000.-- im Jahr, und 
über neue jährlich wiederkehrende Ausgaben bis Fr. 10'000.-- für einen bestimmten 
Zweck, höchstens bis Fr. 30’000.-- im Jahr. 

5. Die Bewilligung von Zusatzkrediten für die Erhöhung von einmaligen Ausgaben bis 
Fr. 50'000.-- für einen bestimmten Zweck, höchstens bis Fr. 150'000.-- im Jahr, und 
von jährlich wiederkehrenden Ausgaben bis Fr. 10'000.--, für einen bestimmten 
Zweck höchstens bis Fr. 30'000.-- im Jahr. 

6. Veräusserung von Grundeigentum und die Belastung von Grundstücken im Wert 
bis Fr. 50'000.--. 

7. Erwerb Grundeigentum und von dinglichen Rechten an Grundstücken zum Preis 
von mehr als Fr. 50'000. 

8. Finanzielle Beteilungen an nicht börsenkotierten Unternehmen und Gewährung von 
Darlehen im Betrag bis Fr. 20'000.--. 

9. Eventualverbindlichkeiten bis Fr. 20'000.-- im Einzelfall (Kautionen, Bürgschaften, 
Defizitgarantien). 

 

 Mitberatung an den Sitzungen der Schulpflege 

1An den Sitzungen der Schulpflege nehmen eine Schulleiterin bzw. ein Schulleiter und eine 
Lehrperson mit beratender Stimme teil.  

2Die Schulverwalterin bzw. der Schulverwalter hat als Schreiberin bzw. Schreiber der 
Schulpflege an den Sitzungen der Schulpflege beratende Stimme. 

Art. 16 Schulgemeindeordnung 

An den Sitzungen der Primarschulpflege nehmen die Schulleitung und eine Lehrper-
son als Vertretung der Lehrkräfte mit beratender Stimme teil. Der Schulsekretär/die 
Schulsekretärin hat als Schreiber/Schreiberin der Primarschulpflege an den Sitzungen 
der Primarschulpflege beratende Stimmen. 
 

Art. 21 Schulgemeindeordnung 

An den Sitzungen der Primarschulpflege nehmen die Schulleitung und eine Lehrper-
son als Vertretung der Lehrkräfte mit beratender Stimme teil. 
Der Schulsekretär/die Schulsekretärin hat als Schreiber/Schreiberin der Primarschul-
pflege an den Sitzungen der Primarschulpflege beratende Stimmen. 
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 Schulleitung 

1Die Schulleitung ist zuständig für die administrative, personelle und finanzielle Führung 
und zusammen mit der Schulkonferenz für die pädagogische Führung und Entwicklung der 
Schule. 

2Die Aufgaben und Kompetenzen der Schulleitung richten sich nach der Schulgesetz- 
gebung und dem Organisationsstatut. 

3Die Schule wird gegen aussen von der Schulleitung vertreten. 

4Die Schulleitung kann der Schulpflege Antrag stellen. 

5Die Überprüfung von Anordnungen der Schulleitung kann innert 10 Tagen seit der  
Mitteilung schriftlich bei der Schulpflege verlangt werden. 

Art. 25 Schulgemeindeordnung 

1 Die Schulleitung ist zuständig für die administrative, personelle und finanzielle Füh-
rung und zusammen mit der Schulkonferenz für die pädagogische Führung und Ent-
wicklung der Schule. 

2 Die Aufgaben und Kompetenzen der Schulleitung richten sich nach der Schulge-
setzgebung und dem Organisationsstatut. 

3 Die Schule wird nach aussen von der Schulleitung vertreten, soweit nicht die Schul-
pflege zuständig ist. 

4 Die Schulleitung kann der Schulpflege Antrag stellen.  

5 Die Überprüfung von Anordnungen der Schulleitung kann innert 10 Tagen seit der 
Mitteilung bei der Schulpflege verlangt werden. 

 Schulkonferenz 

1Die mit einem Mindestpensum gemäss kantonalem Recht an einer Schule unterrichtenden 
Lehrpersonen und die Schulleitung bilden die Schulkonferenz.  

2Die Schulkonferenz legt das Schulprogramm fest, beschliesst über die Massnahmen zu 
dessen Umsetzung sowie über konkrete Aktivitäten und Projekte in einer Jahresplanung. 

3 Sie kann der Schulpflege Antrag stellen. 

Art. 26 Schulgemeindeordnung 

Zusammensetzung: 

1.  Die mit einem Mindestpensum gemäss kantonalem Recht an einer Schule unter-
richtenden Lehrpersonen und die Schulleitung bilden die Schulkonferenz. 

2.  Die Schulpflege regelt die Teilnahme und das Stimmrecht weiterer Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter an der Sitzungen der Schulkonferenz. 

 
Befugnisse: 
1.  Die Schulkonferenz legt das Schulprogramm fest, beschliesst über die Massnah-

men zu dessen Umsetzung sowie über konkrete Aktivitäten und Projekte in einer 
Jahresplanung. 

2.  Sie kann der Schulpflege Antrag stellen. 

IV. WEITERE BEHÖRDEN UND AUFGABENTRÄGER IV.  WEITERE BEHÖRDEN UND BEAMTUNGEN 

1.  Rechnungsprüfungskommission (RPK) und Prüfstelle  1. Rechnungsprüfungskommission 

 Zusammensetzung  

1Die Rechnungsprüfungskommission besteht mit Einschluss der Präsidentin bzw. des  
Präsidenten aus fünf Mitgliedern. 

2Die Rechnungsprüfungskommission konstituiert sich mit Ausnahme der Präsidentin bzw. 
des Präsidenten selbst. 

Art. 29 
1 Die Rechnungsprüfungskommission besteht mit Einschluss des Präsidenten aus 
fünf Mitgliedern. Sie wird durch die Urne gewählt. 
 
2 Im übrigen konstituiert sich die Rechnungsprüfungskommission selbst. 
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 Aufgaben RPK  

1Die Rechnungsprüfungskommission prüft den Finanzhaushalt und das Rechnungswesen 
nach finanzpolitischen Gesichtspunkten, insbesondere Budget, Jahresrechnung, Verpflich-
tungskredite und weitere Geschäfte von finanzieller Tragweite, über welche die Stimmbe-
rechtigten entscheiden. 

2Ihre Prüfung umfasst die finanzrechtliche Zulässigkeit, die rechnerische Richtigkeit und die 
finanzielle Angemessenheit. 

3Sie erstattet den Stimmberechtigten schriftlich Bericht und stellt Antrag. 

Art. 30 

1 Die Aufgaben der Rechnungsprüfungskommission regelt das kantonale Recht. 
 
2 Ihr werden die Voranschläge und Rechnungen sowie alle Anträge der Gemeindebe-
hörden von finanzieller Tragweite an die Gemeindeversammlung und an die Urne zu 
Bericht und Antrag unterbreitet. 

 

 Herausgabe von Unterlagen 

1Mit den Anträgen sind der Rechnungsprüfungskommission die zugehörigen Akten 
vorzulegen. 

2Im Falle von ablehnenden Stellungnahmen oder Änderungsanträgen der Rechnungs-
prüfungskommission müssen die Referentinnen und Referenten der antragstellenden 
Behörden vor definitiver Beschlussfassung angehört werden. 

3Im Übrigen richtet sich die Herausgabe von Unterlagen und Auskünften nach dem  
Gemeindegesetz. 

 

 Prüfungsfristen 

Die Rechnungsprüfungskommission prüft Budget und Jahresrechnung sowie die übrigen 
Geschäfte in der Regel innert 30 Arbeitstagen.  

 

Art. 32 
1 Für die Behandlung der Voranschläge und Rechnungen gelten die Fristen gemäss 
der Verordnung über den Gemeindehaushalt. Die übrigen Geschäfte hat die Rech-
nungsprüfungskommission in der Regel innert 30 Tagen zu erledigen. 
 
2 Ihre Stellungnahme zuhanden der Stimmberechtigten ist der antragstellenden Be-
hörde und der Gemeindekanzlei für die Aktenauflage spätestens 15 Tage vor der Ge-
meindeversammlung oder, bei Abstimmungen an der Urne, spätestens 40 Tage vor 
dem Abstimmungstag, mitzuteilen. 

 Finanztechnische Prüfstelle 

1Die Prüfstelle nimmt die finanztechnische Prüfung der Rechnungslegung und der Buchfüh-
rung vor. 

2Sie erstattet dem Gemeinderat, der Rechnungsprüfungskommission und dem Bezirksrat 
umfassend Bericht über die finanztechnische Prüfung. 

3Sie erstellt zudem einen Kurzbericht, der Bestandteil der Jahresrechnung ist. 

4Der Gemeinderat und die Rechnungsprüfungskommission bestimmen mit übereinstimmen-
den Beschlüssen die Prüfstelle. 
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4. Wahlbüro 2. Wahlbüro 

 Zusammensetzung und Wahl 

Das Wahlbüro besteht mit Einschluss der Gemeindepräsidentin als Vorsitzende bzw. 

des Gemeindepräsidenten als Vorsitzender aus einer vom Gemeinderat zu bestim-

menden Zahl von Mitgliedern. 

Art. 33 

1 Das Wahlbüro besteht aus dem Gemeindepräsidenten als Vorsitzenden, sieben Mit-
gliedern, die durch die Urne zu wählen sind und dem Gemeindeschreiber als Sekre-
tär. 
 
2 Der Gemeinderat kann die Zahl der Mitglieder erhöhen. 

 Aufgaben 

Das Wahlbüro besorgt die ihm durch das Gesetz über die politischen Rechte zugewiese-
nen Aufgaben. 

Art. 34 

1 Das Wahlbüro besorgt die ihm durch das kantonale Recht zugewiesenen Aufgaben. 
 
2 Die Wahllokale und die Urnenöffnungszeiten werden durch den Gemeinderat be-
stimmt. 
 

5. Friedensrichter bzw. Friedensrichterin 3. Friedensrichterin bzw. Friedensrichter 

 Aufgaben und Anstellung 

1Der Friedensrichter bzw. die Friedensrichterin besorgt die in der kantonalen Gesetz-
gebung festgelegten Aufgaben. 

2Die Wahl erfolgt durch die Urne. Das Anstellungsverhältnis richtet sich nach der  
Personalverordnung der Gemeinde. 

 3Das Amtslokal wird vom Gemeinderat bestimmt. 

Art. 36 
1 Der Friedensrichter wird durch die Urne gewählt. Sein Anstellungsverhältnis richtet 
sich nach der Besoldungsverordnung der politischen Gemeinde. Das Amtslokal be-
stimmt der Gemeinderat. 
 
2 Der Friedensrichter besorgt die ihm von der kantonalen Prozessgesetzgebung über-
tragenen Aufgaben. 

V. ÜBERGANGS- UND SCHLUSS-BESTIMMUNGEN  V.  ÜBERGANGS- UND SCHLUSS-BESTIMMUNGEN 

 Inkrafttreten 

Diese Gemeindeordnung tritt nach ihrer Annahme durch die Stimmberechtigten an der  
Urnenabstimmung und nach der Genehmigung durch den Regierungsrat am 1. Januar 
2022 in Kraft. 

Art. 37 

Diese Gemeindeordnung tritt nach ihrer Annahme durch die Stimmberechtigten und 
nach ihrer Genehmigung durch den Regierungsrat in Kraft. 

 Aufhebung früherer Erlasse 

Auf den Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Gemeindeordnung werden die Gemeindeord-
nung der politischen Gemeinde vom 14. Dezember 2005 und die Gemeindeordnung der 
Schulgemeinde vom 28. November 2010 mit den seitherigen Änderungen aufgehoben. 

Art. 38 
Auf den Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Gemeindeordnung werden die Gemeinde-
ordnung vom 9. Dezember 1997 und allfällige weitere mit der vorliegenden Gemein-
deordnung im Widerspruch stehende Bestimmungen aufgehoben. 
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 Übergangsregelung 

1Die Finanzhaushalte der Politischen Gemeinde Weiach und der Primarschulgemeinde 
Weiach werden per 1. Januar 2022 konsolidiert.  

2Der Gemeinderat beantragt den Stimmberechtigten für das Rechnungsjahr 2022 das 
Budget und den Steuerfuss.  

3Die Jahresrechnung 2021 der Primarschulgemeinde Weiach wird den Stimmberechtigten 
vom Gemeinderat an der Gemeindeversammlung im Juni 2022 zur Genehmigung vorge-
legt. 

 

 Wegfallende Artikel der bisherigen GO 

Art. 13 
Die vom Volk gewählten Behörden erarbeiten und erlassen für ihre Tätigkeiten ent-
sprechende Geschäftsordnungen. Diese können in der Gemeindekanzlei eingesehen 
werden. 
 
Art. 21  Überführung ins GKR 
1 Bekanntmachungen der Gemeinde haben in den amtlichen Publikationsorganen zu 
erfolgen. 
2 Beschlüsse des Gemeinderates von allgemeinem Interesse sind in Auszügen zu 
veröffentlichen. 
 
Art. 22  Überführung ins GKR 
1 Die Tätigkeitsgebiete des Gemeinderates werden in nachfolgende 
Ressorts gegliedert: 
- Präsidialressort; 
- Finanzressort; 
- Sicherheitsressort; 
- Hochbauressort; 
- Tiefbau- und Werkressort; 
- Gesundheits- und Umweltressort; 
- Sozialressort; 
- Land- und Forstwirtschaftsressort. 
2 Die Zuteilung der Aufgaben regelt der Gemeinderat in seiner Geschäftsordnung. 
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Art. 23  Überführung ins GKR 
1 Jedes Mitglied des Gemeinderates steht einem oder mehreren Ressorts vor. Für je-
des Ressort wird ein Stellvertreter bezeichnet. 
2 Der Gemeinderat teilt für jede Amtsperiode die Ressorts zu. Dabei achtet er auf 
eine ausgewogene Arbeitsbelastung innerhalb der Behörde mit Einbezug der Aus-
schüsse. Jedes Mitglied ist zur Übernahme der zugeteilten Ressorts verpflichtet. 
 
Art. 24  Überführung ins GKR 
Einsprachen gegen Anordnungen der Ressortorgane sind innert 30 Tagen seit der 
Mitteilung schriftlich, mit Antrag und Begründung, beim Gemeinderat einzureichen, 
sofern nicht ein anderes Verfahren vorgeschrieben ist. 
 
Art. 25  Überführung ins GKR 
1 Der Gemeinderat bestimmt in seiner Geschäftsordnung die Ausschüsse und die be-
ratenden Kommissionen. 
2 Er definiert in seiner Geschäftsordnung die Aufgaben und die zu erbringenden Leis-
tungen der beratenden Kommissionen und seiner Ausschüsse und regelt deren Kom-
petenzen. 
3 Der Gemeinderat wählt die Mitglieder von beratenden Kommissionen und Aus-
schüssen bis längstens zum Ablauf seiner Amtsperiode. 
4 Jeder Ausschuss und jede beratende Kommission führt über ihre Sitzung Protokoll. 
Der Protokollführer hat beratende Stimme, sofern er nicht Mitglied ist. 
5 Die Einsetzung und Auflösung der beratenden Kommissionen und der Ausschüsse 
werden vom Gemeinderat im amtlichen Publikationsorgan veröffentlicht. 
 
Art. 31 
1 Die Rechnungsprüfungskommission kann zur Behandlung der ihr überwiesenen An-
träge von den antragstellenden Behörden Referenten beiziehen. Vor ablehnenden 
Beschlüssen sollen die Referenten angehört werden. 
2 Mit den Anträgen sind der Rechnungsprüfungskommission die zugehörigen Akten 
einzureichen, soweit nicht der höchstpersönliche Bereich Dritter berührt wird. 
 
Art. 35 
1 Der Gemeindeammann ist zugleich Betreibungsbeamter und wird durch die Urne 
gewählt. Sein Anstellungsverhältnis richtet sich nach der Besoldungsverordnung der 
politischen Gemeinde. Das Amtslokal bestimmt der Gemeinderat. 
2 Die Aufgaben des Gemeindeammanns und Betreibungsbeamten werden durch die 
eidgenössischen und kantonalen Vorschriften bestimmt. 
 

 


